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Abstimmung ohne Versammlung nicht beschlussfähig 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

 

wir möchten Sie über die neuesten Entwicklungen in Sachen Huber Automotive AG 

(„Huber“) informieren.  

 

 

Wie berichtet ist Huber Emittentin der Anleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2TR430 / 

WKN: A2TR43) mit einem ausstehenden Nominalwert in Höhe von 20,46 Mio. 

Euro. Die Gesellschaft hatte die Inhaber der Anleihe zu einer Abstimmung ohne 

Versammlung im Zeitraum vom 02.04.2024 bis zum 04.04.2024 aufgerufen. Die 

Tagesordnung sah im Wesentlichen die Prolongation der am 16.04.2024 fälligen 

Schuldverschreibung um drei Jahre, die Erhöhung der Verzinsung auf 7,5 % p. a. 

sowie den Verzicht auf bestehende Kündigungsrechte vor.  

 

 

Der Vorstand hat mitgeteilt, dass das für die Beschlussfähigkeit erforderliche Quo-

rum von 50 % der ausstehenden Schuldverschreibungen (d. h. Schuldverschrei-

bungen im Nominalbetrag von mindestens 10.230.000 Euro) nicht gegeben war und 

somit eine Beschlussfassung nicht möglich war. Nach den Feststellungen des Ab-

stimmungsleiters haben an der Abstimmung lediglich Schuldverschreibungen im 

Nominalwert von 7.412.000 Euro teilgenommen. Wie viele davon für oder gegen 

den Beschlussvorschlag gestimmt haben, wurde nicht mitgeteilt.  

 

 

Die Gesellschaft wird nun umgehend eine Gläubigerversammlung in Form einer 

Präsenzversammlung einberufen, für deren Beschlussfähigkeit dann ein Quorum 

von 25 % der ausstehenden Schuldverschreibungen (d. h. Schuldverschreibungen 

im Nominalbetrag von mindestens 5.115.000 Euro) ausreicht. Für die zweite Anlei-

hegläubigerversammlung ist wieder eine Sperrbescheinigung erforderlich. Der ge-

naue Termin steht noch nicht fest. 

 

 

Sie können an der Präsenzversammlung selbst teilnehmen und abstimmen oder die 

kostenlose Stimmrechtsvertretung der SdK nutzen. Die entsprechende Vollmacht ist 

unter www.sdk.org/huberautomotive abrufbar. Bereits für die Abstimmung ohne 

Versammlung erteilte Vollmachten sind weiterhin gültig. Es ist dann nur eine neue 

http://www.sdk.org/huberautomotive
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Sperrbescheinigung nötig. Sobald die Einladung zur Versammlung im Bundes-

anzeiger veröffentlicht wird, werden wir darüber berichten.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne per Mail unter info@sdk.org 

oder telefonisch unter 089/20208460 zur Verfügung.  

 

München, den 10.04.2024 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaberin der Emittentin! 
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